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Vorwort

Über Geschmack und Optik lässt sich bekanntlich gut und ausgiebig strei-
ten. Im Gegensatz zu möglichen technischen Mängeln einer Leistung sind 
optische Beeinträchtigungen an beschichteten Oberflächen auch für den 
Laien vielfach sofort sichtbar und führen leider viel zu oft zu heftigen Aus-
einandersetzungen zwischen den Parteien. Der vom Maler- und Lackierer-
handwerk gewählte Werbeslogan »Maler und Lackierer für Schönheit und 
Schutz« erweckt beim Kunden bewusst erhöhte Erwartungen auch an die 
›Schönheit‹ der Leistung.

Bei der Ausübung der Sachverständigentätigkeit wird die sehr unter-
schiedliche Empfindlichkeit von Auftraggebern, aber auch von Auftragneh-
mern deutlich, wenn es um die Bewertung optischer Beeinträchtigungen 
von Beschichtungsoberflächen geht (Abweichung von Farbton, Glanzgrad 
oder Struktur, Ebenheit der Flächen, Staubeinschlüsse usw.). Vielfach wird 
es aber auch von den Auftragnehmern versäumt, den manchmal zu hohen 
Erwartungen des Auftraggebers (sofern sie vor Fertigstellung der Leistung 
artikuliert wurden) zu widersprechen. Genauso häufig werden auch vom 
Auftragnehmer Zusagen gemacht, die nicht eingehalten werden können. 
Ephraim Lessing hat daher recht, wenn er sagt: »Beide schaden sich selbst; 
der, der zuviel verspricht und der, der zuviel erwartet.«

Unklare oder missverständliche Vertragsvereinbarungen führen zudem 
zu vermeidbaren Meinungsverschiedenheiten der Parteien.

Darüber hinaus wird fälschlicherweise die handwerkliche Leistung 
des Malers, insbesondere in Bezug auf die Optik, an industriell gefertig-
ten Oberflächen gemessen. Dabei wird jedoch vielfach vergessen, dass die 
handwerkliche Applikation nicht mit einer werkseitigen Beschichtung ver-
gleichbar ist.

Wenn dann im Rechtsstreit ein Sachverständiger zu den vom Auftrag-
geber gerügten optischen Unregelmäßigkeiten Stellung nehmen soll, stellt 
man fest, dass diesbezüglich keine Normen, Richtlinien oder Merkblätter 
vorliegen, die Beurteilungskriterien bzw. Toleranzgrenzen bei optischen 
Unregelmäßigkeiten (Schönheitsfehler) festlegen.

Grundsätzlich ist auch eine optische Unregelmäßigkeit als Mangel zu 
werten (VOB/B § 13 Ziff. 1: »Eine mangelhafte Leistung liegt vor, wenn die 
Bauleistung mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu 
dem gewöhnlichen oder nach dem im Vertrag vorausgesetzten Gebrauch 
aufheben oder mindern«). In der Praxis bedeutet dies, die Abgrenzung zu 
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finden zwischen optischer (nachbesserungspflichtiger oder in Form einer 
Minderung abzugeltender) Unregelmäßigkeit und geringfügiger (hinzuneh-
mender) optischer Beeinträchtigung der Leistung. In diesem Bereich, der 
eng mit rechtlichen Problemen verwoben ist, bewegt sich der Sachverstän-
dige auf sehr dünnem Eis, da er Rechtsfragen nicht zu erörtern hat. Den-
noch sind die Gerichte oftmals darauf angewiesen, dass der Sachverständige 
beurteilt, ob z.B. bei optischen Beeinträchtigungen der Beschichtung die 
Grenze zum Mangel überschritten ist.

Gerade in diesem heiklen, schwer zu fassenden und durch Normen oder 
Richtlinien meist nicht geregelten Bereich, kommt der besonderen Sach-
kunde, der Objektivität und der persönlichen Erfahrung des auf diesem 
Fachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen eine be-
sondere Bedeutung zu.

Die vorliegende Richtlinie soll bei Meinungsverschiedenheiten der Par-
teien helfen, optische Beeinträchtigungen beschichteter Oberflächen zu be-
urteilen und Streit zu schlichten – nicht zu verschärfen.

Matthias Karius
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Richtlinie 
Vorsitzender des Arbeitskreises
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Vorwort

Vor nunmehr vier Jahren trat ich an meine Kollegen des Sachverständigen-
Arbeitskreises Bayern mit der Bitte heran, »lasst uns doch eine mit den Re-
gelwerken vereinbare, ergänzende und erklärende Darstellung erarbeiten, 
die allen zu Nutzen sein kann, denen, die die Leistung erbringen, denen, 
die die Leistung bestellen und denen, die die fachgerechte Herstellung der 
Leistung zu befinden haben«.

Ich ahnte nicht, dass die Aufgabe eine so umfassende Darstellung erfor-
dern würde, die, wie wir erkennen müssen, sogar noch der Erweiterung 
bedarf.

Die Richtlinie soll keine falschen Vorstellungen rechtfertigen, sie soll 
nicht sensibel machen für mögliche Schwächen einer Arbeit.

Ich habe die Sorge nicht, dass dies geschehen könnte, bedarf sie doch 
trotz aller Verständlichkeit der fachkundigen Interpretation durch den Sach-
verständigen. Aber sie legt Kriterien fest, die das Machbare vom Wunsch-
denken trennen, die die Voraussetzung der Beurteilung festlegen und die 
der handwerklichen Fertigung vor Ort gerecht werden können.

Diesen guten Zweck kann die Ausarbeitung in objektiver, verständlicher 
und akzeptabler Form erfüllen. Ich meine, sie schafft eine neutrale Basis für 
Begutachtung und Bewertung in der Hand des handwerklichen Sachver-
ständigen.

Herzlich danke ich den Mitarbeitern im Arbeitskreis für die unzähligen 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Ich danke als Landesinnungsmeister des Bayerischen Maler- und Lackie-
rerhandwerks ebenso wie als Vizepräsident des Hauptverbandes Farbe, 
Gestaltung, Bautenschutz im Namen der Kollegen aus dem ganzen Bun-
desgebiet und aus dem Bedürfnis heraus, unser dienstleistungsorientiertes 
Handwerk in seinem gelebten Verantwortungsbewusstsein dem Kunden 
gegenüber zu verdeutlichen.

Helmuth Listl († 2013)
Landesinnungsmeister Bayern
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Richtlinie 
Vizepräsident des Hauptverbandes 
Farbe, Gestaltung, Bautenschutz
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